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Professor Baumann, der für ein allgemeinverbindliches U n t e r s u c h u n g s 
haftgesetz in der BRD eintritt und einen ents p r e c h e n d e n  Entwurf v o r 
gelegt hat, weist besonders darauf hin, daß die kompetenten Richter 
oft sehr willkürlich und uneinheitlich die Rechte der Verhafteten ein 
schränken oder gewähren und daß die in der Kompetenz der A n s t a l t s l e i 
ter fallenden Entscheidungen über das innere Regime in den Haftanstal
ten einseitig an den Erfо rdernissen der Anst a l t s o r d n u n g  orientiert 
si nd .

Die Lage des Untersuchungshaftvollzuges in der BRD einschätzend, komm 
er zu dem Schluß, daß das
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"Recht des Vollzüges der Untersuchungshaft ... seit langem, e i g e n t 
lich seit jeher, notleidend"1 ist- und daß es "kein Geheimnis (ist)’ 
daß der Vollzug der Untersuchungshaft sich von dem der Strafhaft 
nur unwesentlich unterscheidet

In einem Arbeitspapier der Anstaltsleiter vom Mai 1980 werden einige 
besonders charakteristische Unzulänglichkeiten der gegenwärtigen U n 
tersuchungshaf tvolIzugspraxis erkennbar. So werden selbst in der BRD 
solche Forderungen erhoben, wie

die Untersuchungshaft sollte in selbständigen Unter s u c h u n g s h a f t 
anstalten vollzogen werden,

dem Verhafteten sei gesetzlich ein Recht auf Einzelunterbringung 
einzuräumen, wobei gleichzeitig eine Trennung nach Persönlichkeit, 
Lebensalter, Vorleben, Geschlecht, Gesundheitszustand sowie ps y 
chischer Auffälligkeit erfolgen müsse,

den Verhafteten müßten gesetzlich solche Rechte gewährt werden, 
wie das Recht, eigene Kleidung zu tragen, sich zu beschäftigen, 
eigene Wäsche zu benutzen, sich selbst zu v e r pflegen und anderes 
meh r .3 1
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